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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der ITB-GmbH, Stand: 1.1.2023 
 
§ 1 Geltung 
 
(1) Die Lieferungen, Leistungen und An-
gebote der ITB-GmbH (nachfolgend 
„ITB“) erfolgen aufgrund dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. Soweit dem 
Kunden nicht eine aktualisierte Fassung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
übergeben wurde, gelten diese Regelun-
gen für den gesamten gegenwärtigen 
und zukünftigen Geschäftsverkehr mit 
dem Kunden, auch wenn auf die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen nicht 
ausdrücklich Bezug genommen wird. 
 
(2) Abweichende oder ergänzende Allge-
meine Geschäftsbedingungen des Kun-
den wird hiermit ausdrücklich widerspro-
chen, es sei denn ITB hat deren Geltung 
ausdrücklich in Textform akzeptiert. 
  
§ 2 Lieferung von Software 
 
(1) Soweit einzelvertraglich nicht aus-
drücklich etwas anderes geregelt, ge-
währt ITB dem Kunden ein nicht über-
tragbares, nicht unterlizenzierbares und 
nicht ausschließliches Recht, für die ver-
einbarte Nutzungsdauer die Software 
nebst Dokumentation nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen zu nutzen.  
 
(2) Die Software wird dem Kunden im 
Object-Code auf beim Kunden maschi-
nenlesbarem Datenträger überlassen. 
 
(3) Mit der Software liefert ITB eine An-
wendungsdokumentation in deutscher 
Sprache. Sie wird dem Kunden in druck-
schriftlicher Form oder auf maschinen-
lesbarem Aufzeichnungsträger überlas-
sen. Die Art der Überlassung ist im Soft-
ware-Lizenzvertrag festgelegt. Weitere 
Exemplare der Dokumentation können 
bei der ITB gegen gesonderte Vergütung 
bezogen werden. 
 
(4) Falls und so weit in dem Software-Li-
zenzvertrag nichts anderes vereinbart 
ist, darf die Software nur als Einzelplatz-
version benutzt werden. Ein zeitgleiches 
Einspeisen, Vorrätig halten oder Benut-
zen der Software auf mehr als einem 
Rechner oder Arbeitsspeicher und die 
Möglichkeit der zeitgleichen Mehrfach-
nutzung in Netzwerken oder auf sonsti-
gen Mehrstations-Rechnersystemen ist 
nicht erlaubt. 
 
(5) „Nutzen“ oder „Nutzung“ der Software 
im Sinne dieses Vertrages ist das ganze 
oder teilweise Vervielfältigen (Kopieren) 
durch Laden, Anzeigen, Ablaufen, Über-
tragen oder Speichern der Software zum 
Zwecke ihrer Ausführung und zur Verar-
beitung der darin enthaltenen Datenbe-
stände, jeweils zu eigenen Zwecken des 
Kunden. Zur Nutzung gehört auch die 
Ausführung der genannten Handlungen 
zum Zwecke der Beobachtung, 

Untersuchung oder zum Test der Soft-
ware durch den Kunden. Wird die An-
wendungsdokumentation auf maschi-
nenlesbarem Datenträger überlassen, 
gelten die Regelungen zum Nutzungs-
umfang für die Software entsprechend. 
 
(6) Nach der Installation der Software auf 
dem Massenspeicher einer Hardware 
dient der Originaldatenträger als Siche-
rungskopie. Der Kunde ist nicht berech-
tigt, mehr als eine weitere Sicherungsko-
pie zu erstellen. Ist die Software mit ei-
nem technischen Kopierschutz ausge-
stattet, erhält der Kunden auf Wunsch 
von ITB unverzüglich eine Kopie gelie-
fert, soweit dies zur bestimmungsgemä-
ßen Nutzung der Software erforderlich 
ist. Der Kunde wird derartige Sicherungs-
kopien durch geeignete Vermerke ein-
deutig als Sicherungskopien ausweisen. 
 
(7) Der Kunde hat die im Lizenzmaterial 
enthaltenen Schutzvermerke und andere 
Rechtsvorbehalte unverändert beizube-
halten sowie in alle vom Kunden herge-
stellten vollständigen oder teilweisen Ko-
pien in unveränderter Form zu überneh-
men. 
 
(8) Eine Rückübersetzung (Dekompilie-
ren) des Softwarecodes in eine andere 
Darstellungsform ist dem Kunden nur er-
laubt, soweit dies zur Herstellung der In-
teroperabilität mit unabhängig geschaffe-
nen Computerprogrammen erforderlich 
ist und nach Maßgabe der Regelungen in 
§ 69e UrhG vorgenommen wird. Weitere 
Voraussetzung ist, dass der Kunde ITB 
vorab nach den erforderlichen Informati-
onen gefragt und ITB diese Informatio-
nen nicht unverzüglich zugänglich ge-
macht hat. ITB kann für die Mitteilung die 
Erstattung notwendiger Auslagen verlan-
gen. 
 
(9) Eine Änderung oder andere Umarbei-
tungen der Software ist dem Kunden 
nicht erlaubt. Falls für eine bestimmungs-
gemäße Benutzung die Beseitigung et-
waiger Fehler erforderlich ist, wird dies 
von ITB nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des Wartungsvertrags vorgenom-
men, andernfalls gilt § 69d Abs. 1 UrhG. 
 
(10) Falls ITB dem Kunden aufgrund ge-
sonderter Vereinbarung einen neuen 
Entwicklungsstand der Software.über-
lässt, steht das Recht zur Nutzung die-
ses Stands unter der Bedingung, dass 
der Kunde spätestens drei Monate nach 
Beginn der produktiven Nutzung des 
neuen Stands die bisher benutzte(n) 
Fassung(en) des Lizenzmaterials und 
alle Kopien und Teilkopien desselben an 
ITB zurückzugeben oder gelöscht hat. 
Eine als solche gekennzeichnete Archiv-
kopie darf zurückbehalten werden. 
 

(11) Die Einräumung der Nutzungs-
rechte an dem Lizenzmaterial steht unter 
der Bedingung, dass der Kunde die ge-
schuldete Vergütung vollständig entrich-
tet hat. 
 
(12) Der Kunde verpflichtet sich, die Soft-
ware ohne ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung der ITB weder im Original 
noch in Form von Kopien vollständig 
oder teilweise Dritten zugänglich zu ma-
chen. Dies gilt auch für den Fall einer 
vollständigen oder teilweisen Veräuße-
rung oder Auflösung des Unternehmens 
des Kunden und grundsätzlich auch für 
im Sinne des § 15 AktG verbundene Un-
ternehmen. 
 
 (13) Der Kunde ist nicht berechtigt, die 
eingeräumten Nutzungsrechte auf Dritte 
zu übertragen oder Dritten Rechte hieran 
einzuräumen. 
 
§ 3 Mitwirkung des Kunden 
 
(1) Die Verantwortlichkeit für die Auswahl 
der Software und der Hardware, auf der 
die Software installiert wird, liegt aus-
schließlich beim Kunden. Der Kunde 
sorgt für die Bereitstellung der für den 
Einsatz der Software vorgesehenen Inf-
rastruktur. Dazu gehören insbesondere 
die richtige Systemplattform und die vo-
rausgesetzten weiteren Programme. 
 
(2) Der Kunde wird den Erhalt des Li-
zenzmaterials unverzüglich bestätigen. 
Er testet das Lizenzmaterial gründlich 
auf Mangelfreiheit und auf Verwendbar-
keit in der konkreten Situation, bevor er 
mit der operativen Nutzung beginnt. Dies 
gilt auch für Lizenzmaterial, das er im 
Rahmen der Gewährleistung erhält. 
 
(3) Der Kunde trifft angemessene Vor-
kehrungen für den Fall, dass die Soft-
ware ganz oder teilweise nicht ordnungs-
gemäß arbeitet, z.B. durch Datensiche-
rung, Störungsdiagnose, regelmäßige 
Überprüfung der Ergebnisse. 
 
(4) Bei der Beseitigung von Fehlern hat 
der Kunde ITB in angemessenem Um-
fang zu unterstützen, indem er z.B. auf 
Anfrage Datenträger mit der betroffenen 
Software übersendet oder Arbeitsmittel 
und mit dem Lizenzmaterial vertraute 
Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Ver-
fügung stellt. 
 
§ 4 Laufzeit, Rückgabe und Löschung 
von Lizenzmaterial 
 
(1) ITB kann das Nutzungsrecht des 
Kunden aus wichtigem Grund kündigen, 
wenn der Kunde schuldhaft und schwer-
wiegend gegen die Nutzungsbeschrän-
kungen in §§ 2 und 3 verstoßen und dem 
Verstoß trotz Mahnung mit angemesse-
ner Fristsetzung nicht abgeholfen hat. Im 
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Wiederholungsfall ist keine erneute Mah-
nung erforderlich. Etwaige andere ge-
setzliche oder vertragliche Rücktritts- 
oder Kündigungsrechte bleiben hiervon 
unberührt. 
 
(2) Mit Ende seines Nutzungsrechts ist 
der Kunde verpflichtet, das Original so-
wie alle Kopien und Teilkopien des Li-
zenzmaterials an ITB zurückzugeben 
oder auf Wunsch von ITB zu zerstören. 
Der Kunde wird die erfolgte Zerstörung 
schriftlich bestätigen. 
 
(3) Ersetzt der Kunde gekündigte Soft-
ware durch von ITB angebotene Neuauf-
lagen der Software, ist er berechtigt, die 
gekündigte Software bis zu drei Monate 
als Ausweichreserve zurückzubehalten. 
Die Zurückbehaltung einer Archivkopie 
bedarf der schriftlichen Vereinbarung. 
 
§ 5 Sonstige Verpflichtungen des 
Kunden 
 
(1) Der Kunde verpflichtet sich, die Nut-
zung der ihm zur Verfügung gestellten 
Ressourcen so zu gestalten, dass die Si-
cherheit und/oder Verfügbarkeit 
und/oder Systemintegrität und/oder Ver-
fügbarkeit der Systeme von ITB nicht be-
einträchtigt wird. 
 
(2) Der Kunde verwaltet seine Passwör-
ter und sonstige Zugangsdaten gewis-
senhaft und achtet darauf sie geheim zu 
halten. Er ist gehalten, seine Passwörter 
regelmäßig zu ändern, soweit sie ihm zu-
geteilt werden wird er sie unverzüglich 
ändern. 
 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, alle Leis-
tungen zu zahlen, die auf einen Miss-
brauch der Passwörter durch Dritte oder 
die Nutzung der Passwörter durch Dritte 
veranlasst werden, soweit er dies zu ver-
treten hat. 
 
(4) Entsteht durch Verschulden des Kun-
den, z.B. durch Verschicken von Spam- 
Mails, ITB Schaden, behält sich ITB vor, 
Schadensersatzansprüche gegenüber 
dem Kunden geltend zu machen. 
  
(5) Mit der Übermittlung der Webseiten 
(an den Provider) stellt der Kunde ITB 
von jeglicher Haftung für den Inhalt frei 
und versichert ausdrücklich, kein Mate-
rial zu übermitteln und kein Material Drit-
ter einzublenden, welche anderen Per-
sonen oder Personengruppen in Ihrer 
Ehre verletzt, verunglimpft oder beleidigt. 
Der Kunde versichert außerdem eventu-
ell anfallende Gebühren, die durch die 
Veröffentlichung dieser Daten (z.B. 
GEMA-Gebühren) entstehen, der ent-
sprechenden Organisationen zu entrich-
ten. Der Kunde versichert weiterhin aus-
drücklich, keine Inhalte oder Daten zu 
veröffentlichen, die gegen geltendes 
Recht der Bundesrepublik Deutschland 
verstoßen oder rechtsradikalen Inhalts 

sind. Dies gilt auch, wenn solche Inhalte 
durch Hyperlinks oder sonstige interak-
tive Verbindungen, die der Kunde auf 
Seiten Dritter setzt, zugänglich gemacht 
werden. Es ist ausdrücklich untersagt 
von den Servern des Providers in irgend-
einer Weise so genannte 'Massen-E-
Mails', 'Spam-E-Mails' oder ähnliches zu 
versenden. 
 
(6) ITB behält sich vor, Inhalte, die das 
Regelbetriebsverhalten oder die Sicher-
heit des Servers beeinträchtigen könn-
ten, grundsätzlich zu sperren oder deren 
Betrieb im Einzelfall zu unterbinden. 
 
§ 6 Preise und Zahlung 
  
(1) Soweit Leistungen nach Aufwand ab-
gerechnet werden, gilt die jeweils bei 
Auftragserteilung aktuelle Preisliste von 
ITB. 
 
(2) Sofern Leistungen nach Absprache 
mit oder auf Wunsch des Kunden außer-
halb der Geschäftsräume von ITB er-
bracht werden, werden die dabei anfal-
lenden Reise und Unterbringungskosten 
sowie Auslagen gesondert in Rechnung 
gestellt nach tatsächlichem Aufwand. 
Reisezeiten gelten in diesem Fall als ½ 
Arbeitszeiten. 
 
(3) Alle Preise verstehen sich netto, d.h. 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer.  
 
(4) Rechnungen von ITB sind jeweils 14 
Tage ab Rechnungsdatum netto ohne 
Skonto und sonstige Abzüge fällig, so-
weit sich aus der Abrechnung oder dem 
Vertrag keine anderweitige Frist ergibt. 
 
(5) ITB ist berechtigt, Fälligkeitszinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu berechnen. Gerät der 
Kunde in Verzug, ist ITB berechtigt, als 
Schadensersatz Verzugszinsen in Höhe 
von 8 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz zu berechnen. Bei Nachweis 
kann ITB einen höheren Verzugsscha-
den geltend machen. Es bleibt dem Kun-
den unbenommen, ITB einen geringeren 
Schaden nachzuweisen. 
 
(6) Der Kunde kann nur mit solchen Ge-
genansprüchen aufrechnen, die rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von 
ITB anerkannt sind. Ein Zurückbehal-
tungsrecht kann der Kunde nur aufgrund 
von Gegenansprüchen geltend machen, 
die auf demselben Vertragsverhältnis 
beruhen und unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt oder entscheidungs-
reif sind. Im Falle laufender Geschäftsbe-
ziehungen stellt jeder Auftrag ein geson-
dertes Vertragsverhältnis im Sinne die-
ses Absatzes (6) dar. 
 
§ 7 Leistungsfristen, Höhere Gewalt, 
Mahnungen 
 

(1) Wird ITB durch höhere Gewalt nach 
Vertragsschluss an der Einhaltung von 
Liefer-, Leistungs- oder Fertigstellungs-
terminen gehindert, verlängert sich der 
Termin ohne weiteres um die Dauer der 
Einwirkung der höheren Gewalt zzgl. ei-
ner angemessenen Anlaufzeit. Der hö-
heren Gewalt stehen unvorhersehbare 
und von ITB nicht zu vertretende Um-
stände gleich, welche die Lieferung, 
Leistung oder Fertigstellung unzumutbar 
erschweren. Hierzu gehören insbeson-
dere Arbeitskampf, hoheitliche Eingriffe, 
Rohmaterial- oder Energiemangel, gra-
vierende Transportstörungen, Ausfall 
von Datenleitungen Dritter, Ausfall von 
Servern Dritter, auch wenn sie bei einem 
Erfüllungsgehilfen, Lieferanten oder Un-
terlieferanten von ITB auftreten. 
 
(2) Vereinbarte Liefer-, Leistungs- oder 
Fertigstellungstermine verlängern sich 
automatisch um den Zeitraum, in dem 
ITB auf Mitwirkung oder Informationen 
des Kunden wartet. 
 
(3) Etwaige Mahnungen oder Fristset-
zungen des Kunden bedürfen zur Wirk-
samkeit der Textform. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) ITB behält sich das Eigentum an von 
ihr im eigenen Namen gelieferten Ge-
genständen (z.B. Datenträger oder 
Druckwerke) bis zur vollständigen Be-
gleichung sämtlicher Forderungen aus 
dem jeweiligen Vertragsverhältnis mit 
dem Kunden vor. Die Wartung und/oder 
Pflege von Hard- und Software begrün-
den eigenständige Vertragsverhältnisse 
in diesem Sinn. 
 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, das Vorbe-
haltsgut von Rechten Dritter freizuhalten 
und hat bei Zugriff Dritter auf das Vorbe-
haltsgut ITB sofort schriftlich oder fern-
mündlich zu benachrichtigen und den 
Dritten über die Rechte von ITB zu unter-
richten. 
 
§ 9 Haftung 
 
(1) ITB, ihre gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen schulden dem Kun-
den auf außervertraglicher und vertragli-
cher Grundlage Schadensersatz nur in 
folgendem Umfang: 
 
Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder 
Fehlen einer garantierten Beschaffenheit 
oder Haltbarkeit unbeschränkt; 
 
in sonstigen Fällen nur bei Verletzung ei-
ner Pflicht, die für die Erreichung des 
Vertragszwecks wesentlich ist (Kardinal-
pflicht), und zwar beschränkt auf den Er-
satz des vorhersehbaren und typischen 
Schadens, höchstens jedoch für einen 
Betrag von € 50.000,--.  
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(2) Die Haftung für Schäden am Leben, 
Körper oder Gesundheit und nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
 
(3) Der Kunde stellt ITB von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter frei, die durch einen 
nicht vertragsgemäßen Einsatz der Soft-
ware durch den Kunden begründet sind. 
 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, eine ange-
messene Datensicherung einzurichten 
und zu unterhalten.  ITB haftet nicht für 
Schäden, die auf das Fehlen einer ange-
messenen Datensicherung zurückzufüh-
ren sind.  
 
(5) ITB haftet nicht für mangelnden wirt-
schaftlichen Erfolg, entgangenen Ge-
winn, ausgebliebene Einsparungen oder 
sonstige mittelbare Schäden. ITB haftet 
nicht für Fehler, die durch einen unsach-
gemäßen Gebrauch der Software verur-
sacht wurden oder werden. Dies gilt ins-
besondere für Fehler, die auf eine unzu-
lässige Veränderung der Software oder 
eine Nichtbeachtung der Anforderungen 
für die Hard- und Softwareumgebung der 
Software zurückzuführen sind.  
 
(6) Weitergehende Haftungsansprüche 
sind ausgeschlossen.  
 
(7) Schadensersatzansprüche verjähren 
in einem Jahr von dem Zeitpunkt an, in 
welchem der Kunde von dem Schaden 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr-
lässigkeit hätte erlangen können, ohne 
Rücksicht auf diese Kenntnis in zwei 
Jahren von dem schädigenden Ereignis 
an. § 852 BGB bleibt unberührt. Schwe-
ben zwischen ITB und dem Kunden Ver-
handlungen über den zu leistenden 
Schadensersatz, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis einer der Vertragspartner 
die Fortsetzung der Verhandlungen ver-
weigert. 
 
§ 10 Gewährleistung 
 
(1) ITB gewährleistet, dass die Software 
für den vertraglich vereinbarten Zweck 
geeignet ist und die vertraglich verein-
barten Eigenschaften aufweist. Unerheb-
liche Abweichungen von den vertraglich 
vereinbarten Eigenschaften, die die Nut-
zung der Software nicht verhindern oder 
behindern, begründen keine Gewährleis-
tungsansprüche.  
  
(2) ITB erbringt die Gewährleistung 
durch Nacherfüllung, und zwar nach ei-
gener Wahl entweder durch Beseitigung 
der Mängel oder durch mangelfreie Neu-
lieferung. 
 
(3) ITB kann Mängel auch dadurch be-
seitigen, dass ITB dem Kunden Möglich-
keiten aufzeigt, die Auswirkungen eines 
Mangels ohne nachteilige Beeinträchti-
gung der geschuldeten Funktionalität zu 
vermeiden. Der Kunde muss ihm im 
Zuge der Gewährleistung überlassene 

neue Programm- oder Datenbestände 
auch dann übernehmen, wenn dies zu ei-
nem ihm zumutbaren Anpassungs- oder 
Umstellungsaufwand führt.  
 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, ITB nach-
vollziehbare und nachprüfbare Unterla-
gen und Informationen über die Art und 
den Umfang der Abweichungen von den 
vertraglich vereinbarten Eigenschaften 
zur Verfügung zu stellen und ITB bei der 
Behebung und Eingrenzung von Fehlern 
nach besten Kräften zu unterstützen.  
 
(5) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit 
Abnahme der Implementierung und be-
trägt 12 Monate.  
 
(6) ITB übernimmt keine Gewährleistung 
für Fehler, die durch einen unsachgemä-
ßen Gebrauch der Software verursacht 
wurden oder werden. Dies gilt insbeson-
dere für Fehler, die auf eine unzulässige 
Veränderung der Software oder eine 
Nichtbeachtung der Anforderungen für 
die Hard- und Softwareumgebung der 
Software zurückzuführen sind.  
 
(7) Weitergehende Gewährleistungsan-
sprüche sind ausgeschlossen.  
 
 § 11 Rechte Dritter 
 
(1) ITB wird den Kunden gegen alle An-
sprüche verteidigen, die aus einer Verlet-
zung eines gewerblichen Schutzrechts 
oder Urheberrechts durch von ITB gelie-
ferte Waren (insbesondere Software) 
oder überlassene Arbeitsergebnisse her-
geleitet werden, die der Kunde vertrags-
gemäß nutzt. ITB übernimmt dem Kun-
den gerichtlich auferlegte Kosten und 
Schadensersatzbeträge, sofern der 
Kunde ITB von solchen Ansprüchen un-
verzüglich schriftlich benachrichtigt, ITB 
bei der Abwehr der Ansprüche nach bes-
ten Kräften unterstützt und ITB alle Ab-
wehrmaßnahmen und Vergleichsver-
handlungen vorbehalten bleiben. 
 
(2) Sind gegen den Kunden Ansprüche 
gemäß Abs. 1 geltend gemacht worden 
oder zu erwarten, kann ITB auf ihre Kos-
ten die Waren oder die Arbeitsergeb-
nisse in einem für den Kunden zumutba-
ren Umfang ändern oder austauschen. 
Ist dies oder ist die Erwirkung eines Nut-
zungsrechts mit angemessenem Auf-
wand nicht möglich, kann bei Software 
jeder Vertragspartner die Lizenz für die 
betreffende Software fristlos kündigen. In 
diesem Fall haftet ITB dem Kunden für 
den ihm durch die Kündigung entstehen-
den Schaden nach Maßgabe von §5. 
 
§ 12 Sonstiges 
 
(1) ITB darf sich zur Erfüllung ihrer ver-
traglichen Pflichten gegenüber dem Kun-
den der Hilfe von Subunternehmern und 
anderen Erfüllungsgehilfen bedienen. 
 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Das UN-Übereinkommen 
über Verträge über den internationalen 
Warenkauf findet keine Anwendung.  
 
(3) Mündliche Nebenabreden sind nicht 
getroffen.  
 
(4) Rechte des Kunden aus einem Ver-
trag können nicht durch Abtretung, Un-
terlizenz oder in anderer Weise vom 
Kunden auf einen Dritten übertragen 
werden, soweit ITB nicht ausdrücklich 
und schriftlich eingewilligt hat. Das Abtre-
tungsverbot gilt nicht für Geldforderun-
gen des Kunden, sofern der jeweilige 
Vertrag für ihn ein Handelsgeschäft im 
Sinne des § 354a HGB darstellt. 
 
(5) Erfüllungsort ist Kamp-Lintfort. Aus-
schließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und dem Einzelvertrag, in dem 
jeweils auf diese Allgemeinen Regelun-
gen Bezug genommen wird, ist Kamp-
Lintfort. 
 
(6) Sollten einzelne Bestimmungen des 
Vertrags zwischen ITB und dem Kunden, 
einschließlich Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder einbezogener Besonde-
rer Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden 
oder sollte sich in diesen Regelungen 
eine Lücke befinden, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt.  
 
 (7) Bei Aktivitäten von ITB vor Ort beim 
Kunden gilt – soweit den jeweiligen Mit-
arbeitern von ITB bekannt gegeben – die 
Hausordnung des Kunden. 
 
(8) Von beiden Parteien sind hinsichtlich 
der vertragsgegenständlichen Leistun-
gen die deutschen und europäischen Da-
tenschutzbestimmungen zu beachten. 
 
(9) Die Parteien verpflichten sich, die im 
Zuge der vertragsgegenständlichen 
Leistungserbringung jeweils von der an-
deren Vertragspartei erhaltenen Informa-
tionen – soweit diese als vertraulich ge-
kennzeichnet wurden oder ihrer Natur 
nach als vertraulich anzusehen sind – 
vertraulich zu behandeln. Dies gilt nicht 
für Informationen, die der anderen Ver-
tragspartei vor Abschluss des Vertrages 
bereits bekannt waren, die am Markt frei 
verfügbar oder Stand der Technik sind 
sowie für Informationen, die ohne Zutun 
der anderen Partei Dritten bekannt wer-
den. 


